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Die Gleichberechtigung in Gymnasien
Kin juristisches Husarenstück in Luzern

Der Staat Luzern unterhält eine Kantonsschule, die ihrerseits in ein
humanistisches Gymnasium und eine Realschule aufgeteilt ist.

In die erste Klasse des Gymnasiums können Schüler aus der fünften
Klasse der Primarschule eintreten.

Die Aufnahmebedingungen bestimmt Art. 51 des luzernischen Er-
Ziehungsgesetzes der Erziehungsrat.

Der /«zerwz'scÄe Drzz'eh«»gsrzrf fe m Vz'e jüzwgVe ZeV V/e eige«-
artige, wWi/reraVe, bz»/erî»à7Vemc/re Aw//as5««g »ertre/e«, zm

Gym»«5z«m Aarte« ovo/?/ KwzAe«, zzz'cD/ «Aer MäVcAe« eAws zw
swcAew.

Selbst der grösste Gegner des Frauenstimmrechtes wird nicht in Abrede
stellen wollen, dass es Mädchen gibt, die die Schöpfung mit solchen Be-

gabungen und Talenten bescherte, dass es geradezu Pflicht der Eltern
ist, diesen Mädchen den Zutritt zu einer wissenschaftlichen Ausbildung
zu eröffnen und dass es ebenso Pflicht des Staates ist, den Mädchen solche

Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Was nützen die besten Bega-
bungen und Talente, wenn ihnen nicht der notwendige Schulsack bei-
gegeben wird.

Andererseits will uns scheinen, dass wir nicht so überreich an Be-

gabungen und Talenten dotiert sind, dass wir bloss deshalb auf sie ver-
ziehten können, weil ihre Träger weiblichen Geschlechts sind.

Es soll schliesslich niemand in seinen Ausbildungsmöglichkeiten des-
halb behindert sein, weil einige Mitglieder des -Erziehungsrates recht
konservative Auffassungen haben und die Frau möglichst von einer wis-
senschaftlichen Berufstätigkeit abhalten wollen.

Den luzernischen Mädchen blieb bis heute grundsätzlich die Mög-
lichkeit versagt, aus der fünften Klasse der Primarschule in die erste
Klasse des Gymnasiums überzutreten.

OAwoW Vas EVzzeAwwgsgeseiz ez« so/cAes HerAo^ «îYAf Ae««/, seteie
Ver ZiVzz'eZwMgsr«^ se/M/b,err/icÄ ez» so/cAes HerAeü VaVwre/? /esL
V«ss er Ve« Gî-wwVs^fe ww/sie/Zte, z« Vws AwmwnistocAe Gymwws-iwm
Ves Käm^oms Awzer« geAöre« «zzr K««Ae«.

Motiviert wurde der Grundsatz mit pädagogischen Ueberlegungen. Sol-
che sollen es nicht zulassen, dass aus den humanistischen Gymnasien
der Republik Luzern eine Schule beider Geschlechter gemacht wird. Es

will scheinen, dass da „Pädogogik" mit Pädagogik verwechselt wird, dass
da weltfremde und unhaltbare Anschauungen hinter dem Sammelschild
Pädagogik versteckt werden sollen.

In rechtlicher Hinsicht wollte sich der Erziehungsrat auf den Wort-
laut des Gesetzes berufen, denn im Gesetz werde wohl von Schülern,
nicht aber von Schülerinnen gesprochen.
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Und so entstand langsam im Volke die Meinung, in humanistischen
Gymnasien hätten Mädchen nichts zu suchen, eine solche Bildung sei ein
Vorrecht des Mannes, die Frau sei nicht zu ihr zugelassen, ja nach Be-
fehl der hohen Obrigkeit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Eltern und
auch die Mädchen hatten sich mit dieser seltsamen Stellungnahme des
Erziehungsrates abgefunden. Die Mädchen haben sich dabei wohl gedacht,
du hättest halt nicht als Mädchen auf die Welt kommen sollen, oder
wenn schon als Mädchen, nicht von solchen Eltern, die im Kanton Luzern
wohnen und leben.

Da geriet aber der Erziehungsrat einmal an den „Lätzen". Einer,
der sich sagte, ich habe drei Mädchen, fleissig und nach ihren Schulzeug-
nissen sind sie auch so begabt, dass ich die Pflicht habe, diesen den Weg
zum humanistischen Gymnasium zu ebnen. Und er stellte ein Gesuch um
Zulassung seines „Dreimädelhauses" zum humanistischen Gymnasium.

Pro»z^>£ /eÄ-wife 7er EVx/eAzozgsrzzi 7z'eses Geszzc/z «A
Der Vater der Mädchen, ein bekannter Rechtsanwalt und Präsident eines
hohen luzernischen Strafgerichtes, es handelt sich um den populären Dr.
Candid Hochstrasser, der schliesslich von Berufs- und Amteswegen weiss,
dass Recht Recht bleiben muss, las den Entscheid, schüttelte den Kopf
ob der pädagogischen Weisheit des Erziehungsrates und

re&zzrrierfe 7ew f?egz'ierM?zgsr<stf razf 7ez?z ^wtrage, sezzze 7rei
7"öcMer sezezz zwzzz Äzozzzzzzz'sfecÄezz Gyzzzzzaszzzm zwzz7«sss«.

Die Auffassung sei unrichtig, sagte Dr. Hochstrasser, wonach das Wort
„Schüler" im Gesetz besage, dass bloss Knaben ins Gymnasium dürfen
Mit „Schüler" seien Knaben und Mädchen gemeint, denn das Gesetz
spreche auch von Lehrern und meine damit solche männlichen und weih-
liehen Geschlechtes.

Der Erziehungsrat wurde angesichts dieses Rekurses des pflicht-
bewussten Familienvaters und hohen Juristen kleinlaut und sagte plötz-
lieh :

zz>egezz 7es zzzazzge/zz^ezz Äzzzzzzzes ^ozzzzezz /kezzze Mà'7cAe?z oz 7zzs

ÂMzzzazzzstisc/ze Gywzzzaszzozz özz/geziozzzzzzezz wer7ezz.

Das war natürlich Wasser auf die Mühle des Advokaten und Richters,
der dann prompt erklärte,

Woss wegezz 7es wz«7zge/?z.7e?z PMfees woto z'/zr mezzzezz TöcÄ/er«
&ez'?ze /z«77z«7zz'stecÄe y4ws&z/7z.z7zg ge&ezz, oMroM sie zzzzcA /Arezz Ms-
Äerz'gezz Zez'sMzzgezz ezzzezz ^zzsprzzcÂ 7zzr«zz/ Âaèezz. iUewz fMzzzzzzzo/,
7«zzzz zzz'cM Moss /zïr MsMc/zezz, sozz,7erzz /zzr Kzzzzfoezz zzzz7 Mà'7c/ze?z.

Der Regierungsrat überlegte acht Monate. Wahrscheinlich suchte er acht
Monate nach Gründen, wie er den Rekurs abweisen und den Erziehungs-
rat schützen könne. Anders kann die lange Zeit, die die acht Monate dar-
stellt, nicht begründet werden.

Der -Re&zzrs zzz«r7e gzz/geÄez'sso«, zzzzY 7er Fegrz'zzzzfzzzzg, es &özzzze

ikez'zze i?e.7e 7zZ2zozz seizz, 7«ss, zwezzzz 7«s £V%zeM/?zgsgese^z yozz
b'eM7er?z re7e, es zzzzr Kzzzzèezz zzzezzze, es gâèe somoM zzzäzzzz/z'cÄe
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wie wez'Mzc/«? ScÄzü^er zzzzdî «j/câ zAe wez/z/zc/jezz 5c/?zz7er äözzzzezz

wie zAe «îÂMw/ieÂew <7zzs 3M/7ZÄ7zz'sA'sc3e Gyzzzwzzsiz^wz 3eszzcÄew.

Die Argumentation des Regierungsrates ist derart klar und im Einklang
mit dem Gesetz, dass es keiner acht Monate bedurfte, um dies zu mer-
ken, denn der Gesetzestext ist in 20 Sekunden gelesen. Bekanntlich sind
von den sieben Regierungsräten sechs Advokaten und alle sieben Regie-
rungsräte haben einen Departementssekretär, die ihrerseits wieder alle
sieben Advokaten sind.

Offenbar konnten die 13 Advokaten während acht Monaten keine
Argumente finden, mit denen sie die Mädchen vom humanistischen Gym-
nasium ausschliessen können.

Alle künftigen Schülerinnen und deren Eltern werden Herrn Dr.
Hochstrasser für seinen juristischen Husarenritt dankbar sein müssen.

Wer Luzern richtig kennt, wird sich sagen, am Hause des Dr. Hoch-
strasser sollte ein Schild angebracht werden, auf dem steht: Hier wohnte
der Mann, der es fertig brachte, dass auch die Mädchen ins Gymnasium
dürfen.

Was nun die Mädchen und deren Eltern sagen, die
zz7zfer i^er zfes ArzieÄzzwgsrzzfes few«c/?fez7zgif wzovfe«? Zlezzzz

Äzer /«g krasseste EA'/ZAziV z>z z&r ez-sfezz Azzs/egzzzzg, zAe zAzs 3zz;z-

(7esgerzc3f z^ezzz 3egz'z'//e PHiZ/Awr gz3t, nor.
Was werden aber all diese Mädchen nun ihren Eltern sagen, die es
unterliessen, den Entscheid des Regierungsrates anzurufen?

Wie die Rechtslage liegt und wie die Rechtslage zu verstehen ist,
hätte der jüngste Rechtsstudent im ersten Semester diesen Eltern sagen

Es trat kein Linksrutsch ein
wie viele Gegner des Frauenstimmrechts behaupteten, wenn es darum
ging, ein Argument gegezz die Einführung der politischen Rechte für die
Frauen anzuführen. Wie die untenstehende Liste zeigt, sind die bis anhin
gewählten Gemeinderätinnen der Kantone Neuenburg und Waadt auf
zz/Ze Parteien verteilt.

können. O. 3.

Parti libéral
Parti radical
Parti socialiste
Parti progressiste nationale
Parti ouvrier populaire
Parti nouvelle gauche
Hors partis

PPVzzzzAv

3

1

11
16

9
4
1

2
7 2

1

56 18

(Stand am 1. Februar 1961)
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